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VERORDNUNGEN 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/348 DER KOMMISSION 

vom 25. Oktober 2018 

zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien, anhand deren die Auswirkungen 
eines Institutsausfalls auf die Finanzmärkte, auf andere Institute und auf die Finanzierungs

bedingungen zu bewerten sind 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung 
eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Um zu bestimmen, ob Instituten in ihrem Hoheitsgebiet vereinfachte Anforderungen gestattet werden sollten, 
müssen die Mitgliedstaaten nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU sicherstellen, dass die zuständigen 
Behörden und die Abwicklungsbehörden bewerten, welche Auswirkungen der Ausfall eines Instituts aufgrund der 
dort genannten Faktoren haben könnte. 

(2)  Diese Bewertung sollte getrennt von jeder anderen von den Abwicklungsbehörden vorzunehmenden Bewertung 
erfolgen, insbesondere jeder Bewertung der Abwicklungsfähigkeit eines Instituts oder einer Gruppe und jeder 
Bewertung der Frage, ob die in der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (2) genannten Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt sind, und dem 
Ausgang einer solchen Bewertung nicht vorgreifen. 

(3)  Die in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Kriterien sollten praktisch, effizient und 
wirkungsvoll sein. Aus diesem Grund sollten die möglichen Auswirkungen eines Institutsausfalls zunächst anhand 
quantitativer und danach anhand qualitativer Kriterien bewertet werden. Generell sollte eine Bewertung anhand 
qualitativer Kriterien nur dann erfolgen, wenn die Bewertung anhand quantitativer Kriterien nicht zu dem Schluss 
führt, dass angesichts der möglichen Auswirkungen, die ein Ausfall des Instituts haben könnte, vollständige 
Anforderungen erforderlich sind. 

(4)  Um eine konvergente und wirkungsvolle Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten, sollten zuständige 
Behörden und Abwicklungsbehörden bei der Bewertung der quantitativen Kriterien einen einheitlichen EU- 
Schwellenwert zugrunde legen, bei dem es sich um eine quantitative Gesamtpunktzahl handelt. Diese 
Gesamtpunktzahl sollten die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden anhand einer Reihe von 
Indikatoren berechnen und hierfür die Daten heranziehen, die im Zuge der nach der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 680/2014 (3) vorgenommenen aufsichtlichen Meldungen übermittelt wurden. 
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(1) ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190. 
(2) Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften 

und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 

(3) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungs
standards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1). 



(5)  Um im Hinblick auf den erwarteten Anteil der nicht für vereinfachte Anforderungen infrage kommenden Institute 
in den Mitgliedstaaten und die Verteilung dieser Institute über die Mitgliedstaaten ein wünschenswertes 
ausgewogenes Verhältnis zu erreichen, sollte die Unionsschwelle für die quantitative Gesamtpunktzahl für 
Kreditinstitute im Prinzip auf 25 Basispunkte festgesetzt werden. Allerdings sollten zuständige Behörden und 
Abwicklungsbehörden die Schwelle von 25 Basispunkten anheben oder absenken und den Besonderheiten des 
Bankensektors des jeweiligen Mitgliedstaats entsprechend zwischen 0 und 105 Basispunkten festsetzen können. 
So könnte ein stark konzentrierter Bankensektor eine höhere Schwelle rechtfertigen, während eine große Zahl 
kleiner Institute in Verbindung mit einer geringen Zahl großer Institute eine niedrigere Schwelle bedingen könnte. 
Bei Festlegung der Schwelle sollte das rechte Maß zwischen dem kumulierten Wert der Gesamtaktiva der 
Kreditinstitute, die in einem bestimmten Mitgliedstaat für vereinfachte Anforderungen infrage kommen, und dem 
der Kreditinstitute, die laut der quantitativen Bewertung hierfür nicht infrage kommen, gefunden werden. 

(6)  Wenn zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden von den Instituten im Rahmen des aufsichtlichen 
Meldewesens die Indikatorwerte nicht erhalten, sollten sie geeignete Näherungswerte verwenden und sich dabei 
auf die auf nationaler Ebene allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP) stützen. Wenn die 
Ermittlung von Näherungswerten mit allzu großem Aufwand verbunden wäre, sollten zuständige Behörden oder 
Abwicklungsbehörden den jeweiligen Indikatoren den Wert Null zuweisen können. Diese Möglichkeit sollte 
allerdings auf Institute beschränkt bleiben, die den Meldebogen 20 aufgrund von Artikel 5 Buchstabe a 
Nummer 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 nicht ausfüllen, da sie unter der in diesem Artikel 
genannten Schwelle bleiben. 

(7)  Um sicherzustellen, dass die in dieser Verordnung vorgesehene Vorgehensweise voll dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entspricht, und um jede etwaige unverhältnismäßige Belastung auszuschließen, sollte es 
möglich sein, die quantitative Bewertung kleiner Kreditinstitute einzig und allein auf die Größe zu stützen. 
Zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden sollten deshalb ohne Bestimmung einer quantitativen 
Gesamtpunktzahl zu dem Schluss kommen können, dass der Ausfall eines kleinen Kreditinstituts wahrscheinlich 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finan
zierungsbedingungen hätte, sofern diese Schlussfolgerung durch ihre qualitative Bewertung gestützt wird. Bei 
kleinen Kreditinstituten sollte auch die qualitative Bewertung verhältnismäßig sein. 

(8)  Um bei der Bewertung der Auswirkungen des Ausfalls von Instituten auf die Finanzmärkte, auf andere Institute 
oder auf die Finanzierungsbedingungen Wirksamkeit und Effizienz zu gewährleisten, sollte bei der Festlegung der 
quantitativen und qualitativen Kriterien auf die schon in der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates (4) festgelegten Begriffe und Kategorien zurückgegriffen werden. 

(9)  So werden Institute nach Artikel 131 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU u. a. aufgrund ihrer Größe, ihrer 
Verflechtung mit dem Finanzsystem, ihrer Komplexität und ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeit als G-SRI 
eingestuft. Da diese Kriterien sich weitgehend mit den in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU 
genannten Kriterien überschneiden, sollten die zuständigen Behörden und die Aufsichtsbehörden entscheiden 
können, dass der Ausfall eines G-SRI wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, 
auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte. 

(10)  Darüber hinaus werden Institute nach Artikel 131 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU u. a. aufgrund ihrer 
Größe, ihrer Relevanz für die Wirtschaft der Union oder des betreffenden Mitgliedstaats, der Bedeutung ihrer 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten und ihrer Verflechtungen mit dem Finanzsystem als A-SRI eingestuft. Da diese 
Kriterien stark den in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Kriterien ähneln, sollten 
zuständige Behörden und Aufsichtsbehörden ohne quantitative Bewertung entscheiden können, dass der Ausfall 
eines A-SRI wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder 
auf die Finanzierungsbedingungen hätte. 

(11)  Nach Artikel 107 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU muss die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 
ferner gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) 
Leitlinien für das gemeinsame Verfahren und die gemeinsame Methode für die aufsichtliche Überprüfung und 
Bewertung (SREP) herausgeben. Die zuständigen Behörden und Finanzinstitute, an die diese Leitlinien gerichtet 
sind, müssen sich nach Kräften um deren Einhaltung bemühen. Die Kategorisierung, die die zuständigen 
Behörden im Rahmen der von der EBA herausgegebenen SREP-Leitlinien vornehmen, sollte daher bei der in 
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Bewertung berücksichtigt werden. Die zuständigen 
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(4) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

(5) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 



Behörden stufen die Institute in vier Kategorien ein. Die erste (SREP-Kategorie 1) umfasst G-SRI und A-SRI 
sowie — falls zutreffend — andere Institute, die aufgrund ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der Art, 
des Umfangs und der Komplexität ihrer Tätigkeiten von einer zuständigen Behörde entsprechend eingestuft 
wurden. Hat die zuständige Behörde bestimmt, dass ein Institut unter die SREP-Kategorie 1 fällt, sollten die 
zuständigen Behörden und die Aufsichtsbehörden demensprechend und ohne eine quantitative Bewertung 
vornehmen zu müssen entscheiden können, dass der Ausfall dieses Instituts wahrscheinlich erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte. 

(12)  Um eine kohärente Bewertung der Institute zu gewährleisten, sollte ein Mindestkatalog von Erwägungen festgelegt 
werden, den zuständige Behörden und Aufsichtsbehörden ihren qualitativen Bewertungen zugrunde legen sollten, 
ohne dass dies sie daran hindert, anderen maßgeblichen Erwägungen Rechnung zu tragen. Der Mindestkatalog 
qualitativer Erwägungen sollte sich auf Umstände beziehen, die darauf hindeuten, dass der Ausfall eines Instituts 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finan
zierungsbedingungen haben könnte. 

(13)  Angesichts der Tatsache, dass die Richtlinie 2014/59/EU ein breites Spektrum an Wertpapierfirmen abdeckt und 
den auf Unionsebene zur Überprüfung der Aufsichtsanforderungen für diese Wertpapierfirmen laufenden 
Arbeiten nicht vorgegriffen werden sollte, sollten in dieser Verordnung lediglich die Indikatoren festgelegt werden, 
die zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden bei der Bewertung des Größenkriteriums berücksichtigen 
sollten. Diese Behörden sollten festlegen, welche Gewichte diesen Indikatoren zuzuweisen sind, und die jeweiligen 
Schwellen bestimmen. 

(14)  Institute, die einer Gruppe angehören, die nach den Artikeln 111 und 112 der Richtlinie 2013/36/EU der 
konsolidierten Aufsicht unterliegt (grenzübergreifend tätige Gruppe), sind hochgradig verflochten und haben 
weitaus komplexere Tätigkeiten als eigenständige Institute. Fällt ein solches Institut aus, dürfte dies folglich 
bedeutendere Auswirkungen haben als der Ausfall eines eigenständigen Instituts. Zuständige Behörden und 
Abwicklungsbehörden sollten deshalb für den Fall, dass eine der Bewertungen auf Ebene der Mitgliedstaaten, in 
denen die Gruppe präsent ist, zu dem Schluss führt, dass der Ausfall eines einer grenzübergreifend tätigen 
Gruppe angehörenden Instituts wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf 
andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, ebenfalls zu diesem Schluss gelangen. Um dies zu 
erreichen, sollten zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden innerhalb der Struktur der Bankenunion und 
im Rahmen der Aufsichts- und Abwicklungskollegien ihre Bewertungen koordinieren und alle notwendigen 
Informationen austauschen. 

(15)  Bei bestimmten Instituten sollten zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden selbst wenn die quantitative 
Gesamtpunktzahl die vorab bestimmte Schwelle erreicht entscheiden können, dass ein Ausfall wahrscheinlich 
nicht die in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU genannten erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
hätte. Diese Sonderbehandlung sollte mit den außergewöhnlichen Merkmalen dieser Institute gerechtfertigt 
werden. Die erste derartige Gruppe besteht aus Förderbanken, deren Zweck es ist, Gemeinwohlziele der 
Zentralregierung oder einer Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats zu verfolgen und hierfür auf nichtwettbe
werblicher, nichtgewinnorientierter Basis Förderdarlehen zu vergeben. Die von solchen Instituten gewährten 
Darlehen werden von der Zentralregierung oder der Gebietskörperschaft direkt oder indirekt garantiert. Damit 
können Förderbanken als Institute angesehen werden, deren Ausfall wahrscheinlich keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, sofern 
diese Schlussfolgerung der für diese Förderbanken vorgenommenen qualitativen Bewertung entspricht. Die zweite 
Gruppe besteht aus Kreditinstituten, die geordnet abgewickelt wurden. Da eine geordnete Abwicklung in der 
Regel neue Geschäftstätigkeiten verhindert, können Kreditinstitute, die dieses Verfahren durchlaufen haben, 
ebenfalls als Institute betrachtet werden, deren Ausfall wahrscheinlich keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, sofern dies der für diese 
Kreditinstitute vorgenommenen qualitativen Bewertung entspricht. 

(16)  Angesichts der unterschiedlichen Zielsetzungen von Sanierungs- und Abwicklungsplanung sollte es möglich sein, 
dass zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden ein und desselben Mitgliedstaats bei den nach dieser 
Verordnung vorgenommenen Bewertungen zu unterschiedlichen Schlüssen gelangen. So können sie insbesondere 
bei der Festsetzung der Schwellen für die quantitative Gesamtpunktzahl unterschiedliche Entscheidungen treffen 
und Förderbanken sowie Instituten, die geordnet abgewickelt wurden, eine Sonderbehandlung zuteilwerden lassen 
und auch hinsichtlich der Möglichkeit, vereinfachte Anforderungen zuzulassen, zu unterschiedlichen Schlussfol
gerungen gelangen. In solchen Fällen sollten zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden regelmäßig 
überprüfen, ob dieser Unterschied noch gerechtfertigt ist. 

(17)  Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der EBA 
vorgelegt wurde. 

(18)  Die EBA hat zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen 
Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt — 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Quantitative Bewertung bei Kreditinstituten 

(1) Wie sich der Ausfall eines Kreditinstituts auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finan
zierungsbedingungen auswirken würde, bewerten zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden anhand der gemäß 
Anhang I berechneten quantitativen Gesamtpunktzahl. Sie nehmen diese Berechnung regelmäßig, mindestens aber alle 
zwei Jahre vor. 

(2) Ein Kreditinstitut, bei dem die quantitative Bewertung eine Gesamtpunktzahl von 25 Basispunkten oder mehr 
ergibt, gilt als Institut, dessen Ausfall wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf 
andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte. 

(3) Zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden können die in Absatz 2 genannte Schwelle innerhalb eines 
Spektrums von 0 bis 105 Basispunkten anheben oder herabsetzen. Zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden 
überprüfen den geänderten Schwellenwert regelmäßig. 

(4) Liegen die in Anhang I genannten Indikatorwerte nicht vor, ist die in Absatz 1 genannte Bewertung anhand von 
Näherungswerten vorzunehmen, die weitestmöglich mit den in Anhang III genannten Indikatoren korrelieren. 

(5) Geht ein Kreditinstitut nicht über die in Artikel 5 Buchstabe a Nummer 4 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 680/2014 genannte Schwelle hinaus und legt den Meldebogen 20 der genannten Verordnung nicht vor, können 
zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden den in Anhang III genannten jeweiligen Indikatoren den Wert Null 
zuweisen. 

(6) Gehen die Gesamtaktiva eines Kreditinstituts nicht über 0,02 % der Gesamtaktiva aller in diesem Mitgliedstaat 
zugelassenen Kreditinstitute und — sofern die entsprechenden Daten vorliegen — errichteten Zweigniederlassungen, 
auch Unionszweigniederlassungen, hinaus, können zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden ohne Anwendung 
der Absätze 1 bis 5 feststellen, dass ein Ausfall dieses Kreditinstituts wahrscheinlich keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, es sei denn, dies 
wäre aufgrund von Artikel 2 nicht gerechtfertigt. 

(7) Wurde ein Kreditinstitut gemäß Artikel 131 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU als G-SRI oder A-SRI eingestuft 
oder nach den gemäß Artikel 107 Absatz 3 dieser Richtlinie herausgegebenen Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und 
Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) der Kategorie 1 zugeordnet, können 
zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden ohne Anwendung der Absätze 1 bis 5 des vorliegenden Artikels 
feststellen, dass ein Ausfall dieses Kreditinstituts wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte. Für die Bestimmung des in Anhang I 
Nummer 2 genannten aggregierten Betrags und die Bestimmung der Gesamtaktiva aller in den Mitgliedstaaten 
zugelassenen Kreditinstitute für die Zwecke des Absatzes 6 sind die für diese Institute maßgeblichen Indikatorwerte 
jedoch immer noch zu berücksichtigen. 

Artikel 2 

Qualitative Bewertung bei Kreditinstituten 

(1) Wird ein Kreditinstitut nach Artikel 1 nicht als Institut betrachtet, dessen Ausfall wahrscheinlich erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, 
bewerten zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden die Auswirkungen, die ein Ausfall dieses Instituts auf die 
Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, regelmäßig, mindestens aber alle zwei 
Jahre, und tragen dabei zumindest allen nachstehend genannten qualitativen Erwägungen Rechnung: 

a)  inwieweit das Kreditinstitut in einem oder mehreren Mitgliedstaaten kritische Funktionen wahrnimmt; 

b) ob die gedeckten Einlagen des Kreditinstituts die verfügbaren finanziellen Mittel des betreffenden Einlagensiche
rungssystems und dessen Fähigkeit, nachträglich Sonderbeiträge im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 2014/49/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates (6) zu erheben, übersteigen würden; 

c)  ob die Beteiligungsstruktur des Kreditinstituts durch eine hohe Konzentration, einen starken Streubesitz oder 
unzureichende Transparenz gekennzeichnet ist und sich dies nachteilig auf die Verfügbarkeit oder rechtzeitige 
Umsetzung der Sanierungs- oder Abwicklungsmaßnahmen des Instituts auswirken könnte; 
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(6) Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 190). 



d)  ob das Kreditinstitut — wenn es Mitglied eines in Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (7) genannten institutsbezogenen Sicherungssystems (IPS) ist — für andere 
Mitglieder dieses Systems kritische Funktionen wie Clearing, Liquiditätssteuerung oder andere Dienstleistungen 
bereitstellt; 

e)  ob das Kreditinstitut entsprechend Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einer Zentralorganisation 
zugeordnet ist und die Umlage der Verluste auf die dieser Organisation angeschlossenen Institute einem regulären 
Insolvenzverfahren erheblich im Wege stünde. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Bewertung wird von den zuständigen Behörden und den Abwicklungsbehörden 
unabhängig voneinander und unter Berücksichtigung der mit der Sanierungs- und Abwicklungsplanung verfolgten Ziele 
vorgenommen. 

(3) Stellt die zuständige Behörde oder die Abwicklungsbehörde fest, dass zwei oder mehr Kreditinstitute bei allen in 
Absatz 1 genannten Kriterien die gleichen Charakteristika aufweisen, kann die in Absatz 1 genannte Bewertung für eine 
Kategorie von Kreditinstituten vorgenommen werden. 

Artikel 3 

Quantitative Bewertung bei Wertpapierfirmen 

(1) Wie sich der Ausfall einer Wertpapierfirma auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finan
zierungsbedingungen auswirken würde, bewerten zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden regelmäßig, 
mindestens aber alle zwei Jahre ausgehend von: 

a)  der quantitativen Gesamtpunktzahl, die anhand der in Anhang II genannten Indikatoren ermittelt wurde; 

b)  den Gewichten, die zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden diesen Indikatoren zugewiesen haben. 

(2) Die Indikatorenwerte werden anhand der Spezifikationen in Anhang III bestimmt. Liegen für die in Anhang II 
genannten Indikatoren keine Werte vor, ist die in Absatz 1 genannte Bewertung anhand von Näherungswerten 
vorzunehmen, die so weit wie möglich mit den in Anhang III spezifizierten Indikatoren korrelieren. Liegen keine 
Näherungswerte vor, können zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden die in Anhang II genannten Indikatoren 
durch andere maßgebliche Indikatoren ersetzen. 

(3) Die Schwelle für die quantitative Gesamtpunktzahl wird von zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden 
festgesetzt. 

(4) Eine Wertpapierfirma, bei der die quantitative Gesamtpunktzahl der in Absatz 3 genannten Schwelle entspricht 
oder diese übersteigt, gilt als Institut, dessen Ausfall wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte. 

(5) Wurde eine Wertpapierfirma gemäß Artikel 131 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU als G-SRI oder A-SRI 
eingestuft oder nach den gemäß Artikel 107 Absatz 3 dieser Richtlinie herausgegebenen Leitlinien zu gemeinsamen 
Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) der Kategorie 1 
zugeordnet, können zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden ohne Anwendung der Absätze 1 bis 4 des 
vorliegenden Artikels feststellen, dass ein Ausfall dieses Instituts wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte. 

Artikel 4 

Qualitative Bewertung bei Wertpapierfirmen 

(1) Wird eine Wertpapierfirma nicht als Institut betrachtet, dessen Ausfall nach Artikel 3 wahrscheinlich erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, so 
bewerten zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden die Auswirkungen, die ein Ausfall dieses Instituts auf die 
Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, regelmäßig, mindestens aber alle zwei 
Jahre, und tragen dabei zumindest allen nachstehend genannten qualitativen Erwägungen Rechnung: 

a)  inwieweit die Wertpapierfirma in einem oder mehreren Mitgliedstaaten kritische Funktionen wahrnimmt; 

b)  ob die Beteiligungsstruktur der Wertpapierfirma durch eine hohe Konzentration, einen starken Streubesitz oder 
unzureichende Transparenz gekennzeichnet ist und sich dies nachteilig auf die Verfügbarkeit oder rechtzeitige 
Umsetzung der Sanierungs- oder Abwicklungsmaßnahmen des Instituts auswirken könnte; 
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c)  ob die Wertpapierfirma — wenn sie Mitglied eines in Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
genannten institutsbezogenen Sicherungssystems (IPS) ist — für andere Mitglieder dieses Systems kritische 
Funktionen wie Clearing, Liquiditätssteuerung oder andere Dienstleistungen bereitstellt; 

d)  ob die Kunden der Wertpapierfirma zumeist Privat- oder Firmenkunden sind; 

e)  inwiefern die von der Wertpapierfirma im Namen ihrer Kunden gehaltenen Gelder und Finanzinstrumente nicht 
vollständig durch ein Anlegerentschädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (8) geschützt wären; 

f)  ob das Geschäftsmodell der Wertpapierfirma komplex ist, worunter auch das Spektrum ihrer Anlagetätigkeiten fällt. 

(2) Die in Absatz 1 dargelegte Bewertung wird von zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden unabhängig 
voneinander und unter Berücksichtigung der mit der Sanierungs- und Abwicklungsplanung verfolgten Ziele 
vorgenommen. 

Artikel 5 

Institute, die Teil einer Gruppe sind 

(1) Gehört ein Institut einer Gruppe an, werden die in den Artikeln 1 bis 4 dargelegten Bewertungen in dem 
Mitgliedstaat, in dem das Institut zugelassen wurde, auf Ebene des Mutterunternehmens vorgenommen. 

(2) Bei Instituten, die Teil einer Gruppe sind, die nach den Artikeln 111 und 112 der Richtlinie 2013/36/EU der 
konsolidierten Aufsicht unterliegt, werden die in den Artikeln 1 bis 4 dargelegten Bewertungen abweichend von 
Absatz 1 auf folgenden Ebenen vorgenommen: 

a)  auf Ebene des Unionsmutterunternehmens; 

b) auf Ebene jedes Mutterunternehmens in einem Mitgliedstaat oder — wenn es in einem Mitgliedstaat kein Mutterun
ternehmen gibt — auf Ebene jedes eigenständigen Tochterunternehmens der Gruppe in einem Mitgliedstaat. 

(3) Institute, die Teil einer Gruppe sind, die nach den Artikeln 111 und 112 der Richtlinie 2013/36/EU der 
konsolidierten Aufsicht unterliegt, werden dann als Institute betrachtet, deren Ausfall wahrscheinlich erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, wenn 
auf einer der in Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Ebenen eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a)  die bei der quantitativen Bewertung für das Institut ermittelte Gesamtpunktzahl entspricht der von den zuständigen 
Behörden und den Abwicklungsbehörden gemäß Artikel 1 Absatz 3 oder Artikel 3 Absatz 3 gesetzten Schwelle oder 
geht über diese hinaus; 

b)  die in Artikel 2 Absatz 1 oder Artikel 4 Absatz 1 genannten Kriterien sind erfüllt. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Institute, die einem in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2014/59/EU genannten Sanierungsplan unterliegen. 

(5) Zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden koordinieren die in diesem Artikel genannten Bewertungen und 
tauschen im Rahmen der Aufsichts- und Abwicklungskollegien alle erforderlichen Informationen aus. 

Artikel 6 

Bewertung von Förderbanken 

Förderbanken im Sinne von Artikel 3 Nummer 27 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission (9) 
können von zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden ohne Anwendung von Artikel 1 Absätze 2 und 7 und 
Artikel 5 Absatz 3 als Institute betrachtet werden, deren Ausfall wahrscheinlich keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Finanzierungsbedingungen hätte, wenn die 
qualitativen Erwägungen in Artikel 2 Absatz 1 auf keiner der nachstehend genannten Ebenen erfüllt sind: 

a)  auf Ebene des Unionsmutterunternehmens; 

b) bei keinem Mutterunternehmen in einem Mitgliedstaat oder — wenn es in einem Mitgliedstaat kein Mutterun
ternehmen gibt — bei keinem eigenständigen Tochterunternehmen der Gruppe in einem Mitgliedstaat. 
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Artikel 7 

Bewertung von Kreditinstituten, die geordnet abgewickelt werden 

Kreditinstitute, die geordnet abgewickelt werden, können von zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden ohne 
Anwendung von Artikel 1 Absätze 2 und 7 und Artikel 5 Absatz 3 als Institute betrachtet werden, deren Ausfall 
wahrscheinlich keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute oder auf die Fi
nanzierungsbedingungen hätte, wenn die qualitativen Erwägungen in Artikel 2 Absatz 1 auf keiner der nachstehend 
genannten Ebenen erfüllt sind: 

a)  auf Ebene des Unionsmutterunternehmens; 

b) bei keinem Mutterunternehmen in einem Mitgliedstaat oder — wenn es in einem Mitgliedstaat kein Mutterun
ternehmen gibt — bei keinem eigenständigen Tochterunternehmen der Gruppe in einem Mitgliedstaat. 

Artikel 8 

Bewertung durch zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden desselben Mitgliedstaats 

Angesichts der unterschiedlichen Zielsetzungen von Sanierungs- und Abwicklungsplanung können die zuständigen 
Behörden und die Abwicklungsbehörden desselben Mitgliedstaats hinsichtlich der Anwendung der Artikel 1 bis 4 und 6 
und 7 zu unterschiedlichen Schlüssen gelangen und müssen in diesem Fall regelmäßig überprüfen, ob ihre 
unterschiedlichen Schlussfolgerungen noch gerechtfertigt sind. 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 25. Oktober 2018 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG I 

Tabelle 1 

Indikatoren und Gewichte für die Ermittlung der quantitativen Gesamtpunktzahl bei 
Kreditinstituten 

Kriterium Indikator für Kreditinstitute Gewicht 

Größe Gesamtaktiva 25 % 

Verflechtung Verbindlichkeiten innerhalb des Finanzsystems 8,33 % 

Vermögenswerte innerhalb des Finanzsystems 8,33 % 

Umlauf von Schuldverschreibungen 8,33 % 

Umfang und Komplexität 
der Tätigkeiten 

Nominalwert der außerbörslichen Derivate (OTC-Derivate) 8,33 % 

Rechtssystemübergreifende Verbindlichkeiten 8,33 % 

Rechtssystemübergreifende Forderungen 8,33 % 

Art der Geschäftstätigkeit Einlagen des Privatsektors von Einlegern in der EU 8,33 % 

Darlehen des Privatsektors an Empfänger in der EU 8,33 % 

Wert der inländischen Zahlungen 8,33 %   

1. Für jeden der in Tabelle 1 aufgeführten Indikatoren wird der entsprechende Wert anhand der Spezifikationen in 
Anhang III ermittelt.  

2. Der Indikatorwert für jedes einzelne Kreditinstitut wird geteilt durch den aggregierten Betrag des entsprechenden 
Indikatorwerts für alle in dem Mitgliedstaat zugelassenen Kreditinstitute sowie — falls die entsprechenden Daten 
vorliegen — für Zweigniederlassungen in dem betreffenden Mitgliedstaat einschließlich der dort niedergelassenen 
Unionszweigniederlassungen.  

3. Die daraus resultierenden Werte werden mit 10 000 multipliziert, um die Indikatorergebnisse in Basispunkten 
ausdrücken zu können.  

4. Jeder einzelne (in Basispunkten ausgedrückte) Indikatorwert wird mit dem Gewicht multipliziert, das ihm gemäß 
Tabelle 1 zugewiesen wird.  

5. Die quantitative Gesamtpunktzahl ist die Summe aller gewichteten Indikatorwerte.  
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ANHANG II 

Tabelle 2 

Indikatoren für Wertpapierfirmen 

Kriterium Indikator für Wertpapierfirmen 

Größe Gesamtaktiva 

Gesamtverbindlichkeiten 

Gesamtprovisionsertrag 

Verwaltete Vermögenswerte   
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ANHANG III 

Tabelle 3 

Spezifikationen für die Indikatoren 

Indikator Anwendungs
bereich Spezifikationen 

Gesamtaktiva Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) → F 01.01, Zeile 380, Spalte 010 

Gesamtverbindlichkeiten Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) →F 01.02, Zeile 300, Spalte 010 

Gesamtprovisionsertrag Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) →F 02.00, Zeile 200, Spalte 010 

Verwaltete 
Vermögenswerte 

Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) → F 22.02, Zeile 010, Spalte 010 

Verbindlichkeiten 
innerhalb des 
Finanzsystems 

Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) → F 20.06, Zeilen 020 + 030 + 050 + 060 + 
100 + 110, Spalte 010, Alle Länder (Z-Achse) 

Vermögenswerte innerhalb 
des Finanzsystems 

Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) → F 20.04, Zeilen 020 + 030 + 050 + 060 + 
110 + 120 + 170 + 180, Spalte 010, Alle Länder (Z-Achse) 

Umlauf von 
Schuldverschreibungen 

Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) → F 01.02, Zeilen 050 + 090 + 130, Spalte 010 

Nominalwert der 
außerbörslichen Derivate 
(OTC-Derivate) 

Weltweit FINREP (IFRS) → F 10.00, Zeilen 300 + 310 + 320, Spalte 030 + F 11.00, 
Zeilen 510 + 520 + 530, Spalte 030 

FINREP (GAAP) → F 10.00, Zeilen 300 + 310 + 320, Spalte 030 + F 
11.00, Zeilen 510 + 520 + 530, Spalte 030 

Rechtssystemübergreifende 
Verbindlichkeiten 

Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) → F 20.06, Zeilen 010 + 040 + 070, Spalte 
010, alle Länder außer Sitzland (Z-Achse) 

Anmerkung: Nicht in die Berechnung einbezogen werden sollten: i) unter
nehmensinterne Verbindlichkeiten und ii) Verbindlichkeiten ausländischer 
Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen gegenüber Gegenparteien 
im selben Sitzland 

Rechtssystemübergreifende 
Forderungen 

Weltweit FINREP (IFRS oder GAAP) → F 20.04, Zeilen 010 + 040 + 080 + 140, 
Spalte 010, alle Länder außer Sitzland (Z-Achse) 

Anmerkung: Nicht in die Berechnung einbezogen werden sollten: i) unter
nehmensinterne Vermögenswerte und ii) Forderungen ausländischer Zweig
niederlassungen und Tochterunternehmen gegenüber Gegenparteien im sel
ben Sitzland 

Einlagen des Privatsektors 
von Einlegern in der EU 

Nur EU FINREP (IFRS oder GAAP) → F 20.06, Zeilen 120 + 130, Spalte 010, EU- 
Länder (Z-Achse) 

Darlehen des Privatsektors 
an Empfänger in der EU 

Nur EU FINREP (IFRS oder GAAP) → F 20.04, Zeilen 190 + 220, Spalte 010, EU- 
Länder (Z-Achse) 

Wert der inländischen 
Zahlungsvorgänge 

Weltweit Im Berichtsjahr geleistete Zahlungen (außer Zahlungen innerhalb der 
Gruppe): bei diesem Indikator ermittelt wird der Wert der Zahlungen, die 
eine Bank über alle Hauptzahlungssysteme leistet, deren Mitglied sie ist.  

4.3.2019 L 63/10 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Indikator Anwendungs
bereich Spezifikationen 

Auszuweisen sind der Gesamtbruttowert aller Barzahlungen, die das betref
fende Unternehmen über Großbetragszahlungssysteme leistet, und der Brut
towert aller Barzahlungen, die über eine Agent-Bank (z. B. mittels eines Kor
respondenten oder eines Nostrokontos) im Laufe des Berichtsjahres in jeder 
angegebenen Währung getätigt wurden. Alle über eine Agent-Bank übermit
telten Zahlungen sollten angegeben werden, unabhängig davon, wie die 
Agent-Bank die Zahlung tatsächlich abwickelt. Nicht einbezogen werden 
dürfen gruppeninterne Transaktionen (d. h. solche, die innerhalb oder zwi
schen Unternehmen derselben Gruppe, der auch das betreffende Unterneh
men angehört, abgewickelt werden). Liegen die genauen Summen nicht vor, 
können vorliegende, hoch angesetzte Schätzungen angegeben werden. 

Zahlungen sollten unabhängig von Zweck, Standort oder Abwicklungsme
thode angegeben werden. Hierunter fallen auch — aber nicht nur — mit 
Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Devisengeschäften zu
sammenhängende Barzahlungen. Nicht anzugeben ist der Wert etwaiger 
nicht zahlungswirksamer Posten, die im Zusammenhang mit diesen Trans
aktionen abgewickelt werden. Anzugeben sind dagegen Barzahlungen, die 
im Namen des meldenden Unternehmens geleistet werden, sowie solche, die 
im Namen von Kunden (einschließlich Finanzinstituten und anderen ge
werblichen Kunden) getätigt werden. Über Massenzahlungsverkehrssysteme 
geleistete Zahlungen sind nicht anzugeben. 

Geben Sie nur ausgehende Zahlungen an (d. h. Zahlungseingänge sind aus
zunehmen). Über Continuous Linked Settlement (CLS) geleistete Zahlungen 
sind anzugeben. Bei nicht über CLS getätigten Zahlungen dürfen etwaige 
ausgehende großvolumige Zahlungen selbst dann nicht aufgerechnet wer
den, wenn der Vorgang auf Nettobasis abgewickelt wurde (d. h., dass alle 
über Großbetragszahlungssysteme oder über einen Agenten getätigte groß
volumigen Zahlungen auf Bruttobasis anzugeben sind). Über Großbetrags
zahlungssysteme oder über einen Agenten übermittelte Massenzahlungen 
können auf Nettobasis angegeben werden. 

Geben Sie bitte alle Werte in Euro an und verwenden Sie hierfür den amt
lichen Wechselkurs, zu finden unter: http://ec.europa.eu/budget/contracts_ 
grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm (for monthly rates) or 
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (Ta
geskurse).   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (EU) 2019/349 DES RATES 

vom 22. Februar 2019 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im Ausschuss der 
Welthandelsorganisation für das öffentliche Beschaffungswesen zm Beitritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland zu dem überarbeiteten Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen im Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der Europäischen Union zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Union ist eine Partei des überarbeiteten Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (Revised 
Agreement on Government Procurement, im Folgenden „überarbeitetes GPA“) und nach dem Unionsrecht fallen 
ihre Mitgliedstaaten unter das überarbeitete GPA. 

(2)  Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich seine Absicht mitgeteilt, gemäß Artikel 50 des Vertrags über 
die Europäische Union aus der Union auszutreten. Die Verträge verlieren am Tag des Inkrafttretens eines Austritts
abkommens oder andernfalls zwei Jahre nach dieser Mitteilung, d. h. mit Wirkung ab dem 30. März 2019, ihre 
Geltung für das Vereinigte Königreich, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem 
Vereinigten Königreich einstimmig, diese Frist zu verlängern. Das überarbeitete GPA wird ab diesem Zeitpunkt 
automatisch nicht mehr für das Vereinigte Königreich gelten. 

(3)  Am 1. Juni 2018 beantragte das Vereinigte Königreich mit der Unterstützung der Union den Beitritt zu dem 
überarbeiteten GPA. 

(4)  Nach Artikel XXII.2 des überarbeiteten GPA können WTO-Mitglieder diesem Übereinkommen unter Bedingungen 
beitreten, die zwischen diesen Mitgliedern und den Vertragsparteien in einem Beschluss des Ausschusses für das 
öffentliche Auftragswesen (im Folgenden „GPA-Ausschuss“) anzunehmen sind. Der Beitritt erfolgt durch 
Hinterlegung einer die vereinbarten Bedingungen enthaltenden Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der WTO. 
Das überarbeitete GPA tritt für ein beitretendes Mitglied 30 Tage nach dem Datum der Hinterlegung der Beitritts
urkunde in Kraft. 

(5)  Die Selbstverpflichtungen des Vereinigten Königreichs zum Geltungsbereich des Zugangs zum öffentlichen 
Beschaffungsmarkt sind in seiner Schlussofferte festgelegt, die den Parteien des GPA am 2. Oktober 2018 
übermittelt wurde. 

(6)  Die Schlussofferte des Vereinigten Königreichs ist angemessen, da die Selbstverpflichtungen des Vereinigten 
Königreichs zum Geltungsbereich der Union den größtmöglichen Geltungsbereich bieten, über den das Vereinigte 
Königreich gegenwärtig nach der GPA-Liste der Union verfügt, und der dem Geltungsbereich entspricht, der nach 
der Unionsliste für das Vereinigte Königreich als Mitgliedstaat gilt. Die Union sollte Gegenseitigkeit gewähren und 
ihre Liste anpassen, um Wirtschaftsbeteiligten aus dem Vereinigten Königreich im Rahmen des überarbeiteten 
GPA im entsprechenden Umfang Zugang zu gewähren. Außerdem sind Klarstellungen in der Unionsliste in 
Anlage I des überarbeiteten GPA erforderlich, da das Vereinigte Königreich nicht mehr unter diese Liste im 
Rahmen des überarbeiteten GPA fallen wird. Diese im Anhang des vorliegenden Beschlusses festgelegten 
Bedingungen werden Teil der Bedingungen für den Beitritt des Vereinigten Königreichs zum überarbeiteten GPA 
und in den vom GPA-Ausschuss anzunehmenden Beschluss über den Beitritt des Vereinigten Königreichs 
aufgenommen. 

(7)  Daher ist es angemessen, den Standpunkt festzulegen, der im Namen der Union im GPA-Ausschuss zu dem 
Beitritt des Vereinigten Königreichs zum überarbeiteten GPA zu vertreten ist. 
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(8)  Wird ein Austrittsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Union geschlossen, in dem ein 
Übergangszeitraum vorgesehen ist, während dessen das Unionsrecht für das und in dem Vereinigten Königreich 
gilt, so sollte die Union die anderen Parteien des GPA darüber in Kenntnis setzen, dass das Vereinigte Königreich 
während dieses Übergangszeitraums für die Zwecke des überarbeiteten GPA als Mitgliedstaat zu behandeln ist. 
Somit fiele das Vereinigte Königreich bis zum Ablauf des vereinbarten Übergangszeitraums unter das 
überarbeitete GPA. In diesem Fall sollte das Vereinigte Königreich spätestens drei Monate vor Ende des Übergangs
zeitraums eine aktualisierte Fassung der Antworten auf die Checkliste vorlegen. Der GPA-Ausschuss wird die 
aktualisierten Antworten des Vereinigten Königreichs auf die Checkliste prüfen und dann einen angemessenen 
Beschluss erwägen. 

(9)  Das Vereinigte Königreich wird zwar zum Zeitpunkt der Entscheidung des GPA-Ausschusses über den Beitritt des 
Vereinigten Königreichs zu dem überarbeiteten GPA noch kein Drittstaat sein, es liegt aber im Interesse der Union 
sicherzustellen, dass das überarbeitete GPA für das Vereinigte Königreich mit Wirkung ab dem Tag in Kraft tritt, 
der auf den Tag folgt, an dem die Geltung des Unionsrechts für das und in dem Vereinigten Königreich endet. Bis 
zu seinem Austritt aus der Union bleibt das Vereinigte Königreich ein Mitgliedstaat mit allen Rechten und 
Pflichten gemäß den Verträgen, einschließlich der Einhaltung des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit. 

(10)  Behält das Unionsrecht weiterhin Geltung für das und in dem Vereinigten Königreich, so sollte die Kommission 
ermächtigt werden, dem GPA-Ausschuss im Namen der Union innerhalb von 30 Tagen nach der Hinterlegung der 
Beitrittsurkunde des Vereinigten Königreichs mitzuteilen, dass das Vereinigte Königreich weiterhin nach dem 
Unionsrecht unter das überarbeitete GPA fällt — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der im Namen der Union im Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen (im Folgenden „GPA-Ausschuss“) zu 
vertretende Standpunkt besteht darin, den Beitritt des Vereinigten Königreichs zum überarbeiteten Übereinkommen über 
das öffentliche Beschaffungswesen (im Folgenden „überarbeitetes GPA“) unter den in Artikel 2 dieses Beschlusses 
festgelegten Bedingungen und den im Anhang dieses Beschlusses festgelegten Beitrittsbedingungen zu billigen, sofern die 
Interessen der Union durch den Standpunkt anderer Parteien des GPAs nicht beeinträchtigt werden. 

Artikel 2 

Der im Namen der Union nach Artikel 1 zu vertretende Standpunkt ist an die Voraussetzung geknüpft, dass der 
Beschluss des GPA-Ausschusses Bedingungen enthält, die Folgendes gewährleisten:  

(1) Kommt kein Austrittsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Union zustande, in dem ein 
Übergangszeitraum vorgesehen ist, ist es dem Vereinigten Königreich gestattet, seine Beitrittsurkunde beim 
Generaldirektor der WTO zu hinterlegen, sofern das folgendendermaßen geschieht: 

a)  frühestens 30 Tage vor dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat mehr ist, und 

b)  innerhalb von sechs Monaten ab dem Beschluss des GPA-Ausschusses, es sei denn, der Ausschuss verlängert die 
Frist für die Einreichung der Beitrittsurkunde;  

(2) die Hinterlegung der Beitrittsurkunde des Vereinigten Königreichs für die Zwecke des Artikels XXIV.2 des 
Übereinkommens von 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen und des Artikels XXII.2 des überarbeiteten GPA 
gilt als nicht erfolgt, wenn die Union dem GPA-Ausschuss innerhalb der von 30 Tagen nach der Hinterlegung 
mitteilt, dass das Vereinigte Königreich weiterhin nach dem Unionsrecht unter das überarbeitete GPA fällt. 

Artikel 3 

Behält das Unionsrecht weiterhin Geltung für das und in dem Vereinigten Königreich, so wird die Kommission 
ermächtigt, dem GPA-Ausschuss im Namen der Union innerhalb von 30 Tagen nach der Hinterlegung der Beitritts
urkunde des Vereinigten Königreichs mitzuteilen, dass das Vereinigte Königreich weiterhin nach dem Unionsrecht unter 
das überarbeitete GPA fällt. 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 22. Februar 2019. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA   

ANHANG 

BEDINGUNGEN DER EU FÜR DEN BEITRITT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS ALS EIGENSTÄNDIGE 
PARTEI ZUM GPA 

Bei Inkrafttreten des Übereinkommens über das Beschaffungswesen für das Vereinigte Königreich als eigenständige Partei: 

—  erhält Abschnitt 2 Nummer 1 („Zentrale öffentliche Auftraggeber der EU-Mitgliedstaaten“) in Anhang 1 zu Anlage 
I betreffend die Europäische Union des geänderten Übereinkommens folgende Fassung: 

„1.  Für Waren, Dienstleistungen, Anbieter und Dienstleistungserbringer aus Liechtenstein, der Schweiz, Island, 
Norwegen, den Niederlanden in Bezug auf Aruba und dem Vereinigten Königreich — Beschaffungen durch alle 
zentralen öffentlichen Auftraggeber der EU-Mitgliedstaaten. Die beigefügte Liste ist unverbindlich.“ 

—  erhält Anhang 6 Abschnitt 2 der Anlage I betreffend die Europäische Union des geänderten Übereinkommens 
folgende Fassung: 

„Baukonzessionen, sofern sie durch unter die Anhänge 1 und 2 fallende Stellen vergeben werden, fallen unter die 
Inländerbehandlung für Baudienstleister aus Island, Liechtenstein, Norwegen, den Niederlanden in Bezug auf Aruba, 
der Schweiz, Montenegro und dem Vereinigten Königreich, vorausgesetzt, dass deren Wert mindestens 5 000 000 
SZR beträgt, und für Baudienstleister aus Korea, vorausgesetzt, dass deren Wert mindestens 15 000 000 SZR 
beträgt.“ 

—  wird der Fußnote des Titels „Die Europäische Union“ der Anhänge zu Anlage I betreffend die Europäische Union des 
geänderten Übereinkommens sowie des Titels „Die Europäische Union“ im Übereinkommen von 1994 folgende 
Fußnote angefügt: 

„Alle in den Anhängen zu Anlage I betreffend die Europäische Union vorhandenen Verweise auf Auftraggeber des 
Vereinigten Königreichs sind hinfällig.“  
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